
 

Lohrmanns im Kraftwerk Mitte 

Reservierungsinformation & Bedingungen 
 

 

1. Geltungsbereich & Vertragsschluss 

Diese Reservierungsbedingungen gelten für Tisch-, Gruppen- und Veranstaltungsreservierungen 
im „Lohrmanns im Kraftwerk Mitte“. „Schriftlich“ im Sinne dieser Bedingungen umfasst auch E-Mail. 
Eine Reservierung/Beauftragung wird verbindlich, sobald sie von uns schriftlich bestätigt wurde (E-
Mail genügt) oder die Leistung erbracht wird. 
 
2. Exklusivnutzung des Restaurants  
Für die exklusive Nutzung unseres Restaurants ist ein gastronomischer Mindestumsatz in Höhe 
von 7.500,00 €* festgelegt. Wird dieser Mindestumsatz nicht erreicht, behalten wir uns vor, die 
Differenz zum Mindestumsatz als Raummiete in Rechnung zu stellen. Der Mindestumsatz bezieht 
sich auf Speisen, Getränke, Raummiete, Brauereiführung, Technik und Reinigung. Der Zeitraum der 
Exklusivnutzung ergibt sich aus der schriftlichen Bestätigung.  
 
3. Beginn und Ende der Veranstaltungen 
Sollte der Beginn oder das Ende einer Veranstaltung außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten 
liegen, stellen wir die dadurch entstehenden zusätzlichen Personal- und Betriebskosten in Höhe 
von 535,00 €* pro angefangene Stunde gesondert in Rechnung. Dies gilt insbesondere bei 
Beginn vor Öffnungszeit und/oder Ende nach Schließzeit. 
 
4. Zahlungsbedingungen  
Bei Veranstaltungen mit einem Auftragsvolumen ab 2.000,00 € ist eine Abschlagsrechnung in 
Höhe von 50% des Gesamtauftrages zu zahlen. 
Die Abschlagsrechnung ist innerhalb von 7 Kalendertagen nach Rechnungserhalt zur Zahlung 
fällig. Der Restbetrag ist spätestens 14 Kalendertage nach Rechnungslegung zu begleichen, 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 
 
Bei Veranstaltungen mit einem Auftragsvolumen unter 1.000,00 €* muss der Rechnungsbetrag 
am Veranstaltungstag bar, per EC- oder Kreditkarte beglichen werden. 
Bei Veranstaltungen mit einem Auftragsvolumen von 1.000,00 €* bis 1.999,99 €* ist der 
Rechnungsbetrag spätestens am Veranstaltungstag (bar/EC/Kreditkarte) oder nach 
Vereinbarung zu begleichen. 
 
5. Reservierungsoptionen 
Angebotene Reservierungen werden unverbindlich für die Dauer von 10 Kalendertagen reserviert. 
Sofern innerhalb dieses Zeitraums keine schriftliche Rückmeldung erfolgt, verfällt die Reservierung 
automatisch. Eine Optionsreservierung begründet noch keinen Anspruch auf Verfügbarkeit über 
die Optionsfrist hinaus. 
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6. No-Show- und Stornierungsbedingungen 
Eine Tisch- oder Veranstaltungsreservierung ist verbindlich. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 24 
Stunden vor dem vereinbarten Termin schriftlich möglich.  
 
Bei Gruppenreservierungen ab 11 Personen behalten wir uns vor, bei Nichterscheinen oder 
verspäteter Stornierung eine No-Show-Gebühr in Höhe von 25,00 €* pro angemeldeten Gast zu 
berechnen. Dem Gast bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns kein oder ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist; uns bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 

Für Veranstaltungen/Exklusivbuchungen können abweichende Stornobedingungen gelten, die 
im Angebot/der schriftlichen Bestätigung festgehalten werden (z. B. wegen Wareneinsatz, 
Personalplanung, Mindestumsatz). 

7. Personenzahl 
Die bei der Reservierung angegebene Personenanzahl dient als Grundlage für unsere Planung 
sowie für die Kalkulation von Speisen, Getränken und Personal.  
Eine Anpassung der Personenanzahl ist bis spätestens 10 Tage vor der Veranstaltung schriftlich 
möglich.  
Sollten am Veranstaltungstag weniger Gäste erscheinen als bestätigt, wird dennoch die 
vereinbarte Personenzahl in Rechnung gestellt.  
Die spätestens 10 Tage vor der Veranstaltung schriftlich bestätigte Personenzahl gilt als 
garantierte Personenzahl (Abrechnungsgrundlage). Mehrgäste werden nach tatsächlichem 
Aufwand berechnet; eine kurzfristige Erhöhung ist nur nach Verfügbarkeit möglich. 
 
8. Verspätetes Erscheinen / Tischfreigabe 
Bei verspätetem Erscheinen behalten wir uns das Recht vor, reservierte Tische 30 Minuten nach 
dem vereinbarten Reservierungszeitpunkt ohne vorherige Rückmeldung anderweitig zu 
vergeben (gilt nicht für Exklusivbuchungen/Veranstaltungen). 
 
9. Mitgebrachte Speisen / Getränke & Schäden 
Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nur nach vorheriger schriftlicher Absprache 
möglich (ggf. Kork-/Tellergeld nach Vereinbarung). Für Beschädigungen, außergewöhnliche 
Verschmutzungen oder Verlust durch Gäste haftet der Veranstalter/Gast nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
 
 
 
 
 
*Alle genannten Preise sind Bruttopreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 
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